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Α. Der Gang der Arbeit 

Die Arbeit beschäftigt sich mit der „Altlastenrechtsprechung" des Bundes-
gerichtshofes, setzt sich in diesem Zusammenhang jedoch auch sowohl mit 
grundsätzlichen Fragen einer Amtshaftung der Gemeinden für ihre an einer Be-
schlußfassung beteiligten Gemeinderatsmitglieder als auch mit dabei relevanten 
kommunalrechtlichen Problemen auseinander. 

Erstmals 1989 hat der Bundesgerichtshof eine Gemeinde unter dem Gesichts-
punkt der Amtshaftung zum Schadensersatz verurteilt, weil sie bei der Überpla-
nung eines kontaminierten Bodens, einer sog. ,Altlast", durch einen Bebau-
ungsplan die gesundheitlichen Belange der künftig im Plangebiet lebenden und 
arbeitenden Menschen nicht in erforderlichem  Maße berücksichtigt hatte. 

Teil Β der Arbeit erläutert den Begriff  der, Altlast" und zeigt die Bedeutung 
der Altlastenproblematik nicht nur im Rahmen der Bauleitplanung, sondern dar-
über hinaus auch im gesellschafts-, umweit- und wirtschaftspolitischen Bereich. 

Im zentralen Teil C werden zunächst die bisher ergangenen Altlastenurteile 
des Bundesgerichtshofes ausführlich vorgestellt. Sodann wird diese Rechtspre-
chung kritisch untersucht. Dies geschieht, nachdem zuvor die grundsätzliche 
Frage einer Staatshaftung für normatives Unrecht beantwortet wird, insbeson-
dere hinsichtlich der verletzten Amtspflicht und ihrer Drittbezogenheit, also des 
sachlichen und persönlichen Schutzbereiches der Amtspflicht. Diskutiert wird 
sodann die von der Rechtsprechung von den Mitgliedern des Gemeinderates 
geforderte  Sorgfalt bei ihren Beschlußfassungen, darüber hinaus, inwieweit 
sonstigen an der Beschlußfassung oder Beschlußdurchführung beteiligten Amts-
waltern drittgerichtete Amtspflichten obliegen. Nach Abhandlung der sich aus 
der Tatsache eines Kollegialhandelns ergebenden Schuldfragen wird der Abwä-
gungsfehler der Gemeinden bei der Überplanung von Altlasten erarbeitet und 
die Aufklärungsverpflichtung  des Planungsgebers hinsichtlich des Vorhanden-
seins von Altlasten, auch vor dem Hintergrund nicht vorhandener einheitlicher 
Grenzwerte, dargelegt. Sodann wird der Umfang des zuzusprechenden Scha-
densersatzes erläutert. Schließlich werden vom Bundesgerichtshof im Zusam-
menhang mit seinen Altlastenurteilen nicht erörterte Probleme der Kausalität 
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zwischen Amtspflichtverletzung und Schaden behandelt, sowie mögliche Fälle 
eines Anspruchsausschlusses bzw. einer Anspruchsminderung untersucht. 

Teil D der Arbeit setzt sich mit der vom Bundesgerichtshof bisher nicht zu 
entscheidenden Problematik auseinander, inwieweit Amtshaftungsansprüche 
auch dadurch begründet werden können, daß die Gemeinde erst nach der Über-
planung von Altlasten diese erkennt bzw. für möglich hält, den betreffenden 
Bebauungsplan jedoch nicht abändert bzw. aufhebt. Dabei wird, nachdem zuvor 
Sofortmaßnahmen nach Kenntniserlangung von einer (möglichen) Kontamina-
tion aufgezeigt worden sind, zwischen einem nichtigen und einem wirksamen 
Bebauungsplan unterschieden. 

Im Teil E werden die Ergebnisse der Arbeit zusammengefaßt. 

Die Arbeit ist inhaltlich im März 1996 abgeschlossen worden; bis zu diesem 
Zeitpunkt wurden auch Rechtsprechung und Literatur berücksichtigt. 



Β . Einfuhrung in die Altlastenproblematik 

I. Inhaltsbestimmung des Begriffs  „Altlasten" 

Erst in den achtziger Jahren hat sich, ausgelöst durch bekanntgewordene 
Fälle gesundheitsgefährdender Bodenkontaminationen das Bewußtsein gebildet, 
daß Art und Ausmaß der Belastung von Böden durch bekannte und unbekannte 
Schadstoffe  ihr Regenerationsvermögen übersteigen können. 

Chronische und langfristige Schädigungen sowie punktuell hohe Kontamina-
tionen des Bodens wurden als Folge eines sorglosen Umganges mit Schadstof-
fen sowie einer leichtfertigen Entsorgung von „Abfallen" erkannt. 

Der in diesem Zusammenhang sich nicht als Rechtsbegriff,  sondern im all-
gemeinen Sprachgebrauch entwickelnde Begriff  der ,Altlast" wurde zur Be-
zeichnung von in der Vergangenheit begründeten Schadstoffanreicherungen  im 
Boden verwandt, die durch menschliche Aktivitäten verursacht worden waren 
und von denen akute oder latente Umweltgefahren ausgingen. Eine nähere Dif-
ferenzierung,  etwa nach Herkunft, ökotoxikologischem Gefährdungspotential 
oder gefährdetem Schutzgut war mit der Charakterisierung einer Fläche als Alt-
last nicht verbunden. 

In der Fachliteratur werden erstmals im Umweltgutachten des Rates von 
Sachverständigen für Umweltfragen 1978 ,Altlasten" angeführt; dort wird fest-
gestellt, daß „auf Dauer offenbar  eine Anzahl ungesicherter alter Ablagerungs-
plätze als „untilgbare Altlast" hingenommen werden müsse"1. 

In der Rechtsordnung findet sich der Begriff  zum ersten Mal im Abfallgesetz 
des Landes Nordrhein-Westfalen vom 21.06.19882. In dessen § 28 wurden Alt-
lasten wie folgt definiert: 

1 Umweltgutachten 1978 des Rates von Sachverständigen fur Umweltfragen, BT-
Drs. 8/1938, S. 215, Ziff.  657. 

2 GV.NW. 1988, S. 250. 

2 Kühn 


